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BERGISCH GLADBACH
Konzern M-real will sein 
Werk Gohrsmühle verkau-
fen oder stark verkleinern

BURSCHEID
Traditionelle Umwelttage der 
Stadt wecken immer mehr 
überregionales Interesse

KÜRTEN
Jetzt kann auch die Stock-
hausengemeinde endlich ihre 
Ehrenamtskarte ausgeben

LEICHLINGEN
Das IHK-Wirtschaftsgremi-
um feierte in Burg Haus Vorst 
sein 30jähriges Bestehen

ODENTHAL
Altenberger Kultursommer 
wartet wieder mit attrak-
tivem Programm auf

OVERATH
Die umstrittene Turnhalle 
wird nun doch verkleinert, 
aber auch gebaut

RÖSRATH
Aggerverband: Geplante 
Gewerbeausdehnung liegt 
im Überflutungsgebiet
Gewerbeausdehnung liegt 
im Überflutungsgebiet
Gewerbeausdehnung liegt 

WERMELSKIRCHEN
Monatelange Behinderung 
für Autofahrer in der 
Ortsdurchfahrt Tente

LEVERKUSEN
Sparkasse setzt auf online-
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SU
SiegBurg

Grüner Wochenmarkt 
belebt Gastronomie im 
Herzen der Stadt

NiederkaSSel
Bürger, Gewerbe, Politik 
und Landrat fordern neue 
Umgehungsstraße

TroiSdorf
RSAG investiert mit moder-
ner Sperrmüll-Sortierung in 
die Zukunft

HeNNef
Neuer Müllerland-Möbel-
markt steht kurz vor der 
Eröffnung

köNigSwiNTer
Privatisierung des Peters

Sieg

Rhein
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Frank Kuckelberg (verantwortlich), Telefon: 0 22 02 - 28 28 0 
E-Mail: f.kuckelberg@glverlag.de
knippen media, Telefon: 0 21 73 - 3 99 53 16
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SU kontakt – Das Wirtschaftsmagazin für Unternehmer  
im Rhein-Sieg-Kreis rechtsrheinisch & Stadt Bonn
Das BUSINESS-TO-BUSINESS-Medium erscheint alle zwei Monate und beinhaltet 
regio nale Informationen aus Wirtschaft und Kommunen für Unternehmer sowie 
praktische Tipps für Steuer, Recht und Finanzen.  
SU kontakt erreicht personalisiert per Post Geschäftsführer und Inhaber von über 
17.000 Unternehmen im Rhein-Sieg-Kreis rechtsrheinisch. Zusätzlich liegt das 
Wirtschaftsmagazin bei den Wirtschafts förderungen und Rathäusern aus.
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SU
SiegBurg

Grüner Wochenmarkt 
belebt Gastronomie im 
Herzen der Stadt

NiederkaSSel
Bürger, Gewerbe, Politik 
und Landrat fordern neue 
Umgehungsstraße

TroiSdorf
RSAG investiert mit moder-
ner Sperrmüll-Sortierung in 
die Zukunft

HeNNef
Neuer Müllerland-Möbel-
markt steht kurz vor der 
Eröffnung

köNigSwiNTer
Privatisierung des Peters-
bergs – An wen geht der 
Petersberg?

loHmar
Bürgerstiftung sucht  
den TOP-Azubi für ein 
Stipendium

ST. auguSTiN
Regierungspräsidentin  
kam mit guten Nachrichten 
im Gepäck

ruppicHTeroTH
HUWIL-Areal –  
Neue Gutachten bestim-
men den Verkaufspreis

eiTorf
Wirtschaftsförderung  
gab Einblicke in ihre Arbeit 
vor Ort

wiNdeck
Einzelhandelskonzept soll 
Freiflächen in Rosbach 
entwickeln

Sieg

Rhein

Nachhaltigkeit als Erfolgsmotor
StaDtweRKe tRoiSDoRf Setzten auf GRüne eneRGie unD MoBilität

Erscheinung, Anzeigenpreise

Ausgabe  Postzustellung  Anzeigenschluss

01 Nov./Dez. 15.11.2011 25.10.2011
01 Jan./Feb. 15.01.2012 20.12.2011
02 März/April 15.03.2012 25.02.2012
03 Mai/Juni 15.05.2012 25.04.2012
04 Juli/Aug. 15.07.2012 25.06.2012
05 Sept./Okt. 15.09.2012 25.08.2012
06 Nov./Dez. 15.11.2012 25.10.2012

01 Jan./Feb. 15.01.2013 20.12.2012

Format s/w Preis € 4-farbig Preis €
  1/1 Seite 2.500, 2.900,
  1/2 Seite 1.300, 1.780,
  1/3 Seite 900,- 1.380,
  1/4 Seite 720,- 960,-
  1/6 Seite 490,- 730,-
  1/8 Seite 380,- 500,-
1/16 Seite 230,- auf Anfrage

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

PR-Seiten inklusive redaktioneller Bearbeitung und Fotos auf Anfrage.

Bei Erweiterung Ihres Anzeigenauftrages auf GL&Lev kontakt erhalten Sie 
auf die zusätzlich gebuchte Anzeige (Anzeigenformat + Inhalt identisch) 
einen Zweitbelegungsrabatt von 40 Prozent.

Gesamtauflage von SU kontakt und GL&Lev kontakt: 36.000 Exemplare

--
--
-

Sieg

Rhein

Auflage:
18.000 Exemplare 

6x jährlich



1/2 Seite quer
S: 190 x 130 mm
A: 210 x 140 mm
+ 3 mm Anschnitt

1/3 Seite hoch
S: 93 x 175 mm
1/3 Seite quer
S: 190 x 90 mm

1/8 Seite quer
S: 93 x 65 mm
1/8 Seite hoch
S: 45 x 134 mm

1/16 Seite quer
S: 93 x 30 mm
1/16 Seite hoch
S: 45 x 65 mm

1/1 Seite
S: 190 x 270 mm
A: 210 x 285 mm 
+ 3 mm Anschnitt

1/2 Seite hoch
S: 93 x 265 mm
A: 105 x 285 mm
+ 3 mm Anschnitt

1/4 Seite hoch
S: 93 x 130 mm
1/4 Seite quer
S: 190 x 65 mm

1/6 Seite
S: 93 x 90 mm

Technische Daten, Sonderkonditionen, Anzeigenformate                                               

Formatangaben
Alle Anzeigenformate sind in Breite x Höhe angegeben.  
Die Beschnittzugabe bei angeschnittenen Anzeigen beträgt 3 mm an allen Seiten.

S: Satzspiegelformat
A: Anschnittformat

Heftformat: 210  x 285 mm
Satzspiegel: 190 x 270 mm

Anzeigen-Datenformate
EPS und PDF (mit eingebundenen Schriften), TIFF. 
Enthaltene Bilder mit einer Auflösung von min. 300 dpi.

Datenträger
CD, DVD oder Datenversand direkt per E-Mail.

Druckunterlagen Anlieferung
GL Verlags GmbH
Hermann-Löns-Straße 81
51469 Bergisch Gladbach
Tel.: 0 22 02 / 28 28 0
Fax: 0 22 02 / 28 28 22
anzeigen@glverlag.de

Druckunterlagenschluss
Spätester Anliefertermin ist immer der 25. des Vormonats.  
Bitte beschriften mit SU kontakt Ausgabe …

Beilagen, Beikleber oder Beihefter
auf Anfrage.

Platzierungszuschläge
Titelbelegung nicht möglich.
20 % für 2. Umschlagseite, 10 % für 3. Umschlagseite,
25 % für 4. Umschlagseite, 5 % für sonstige Platzierungen.

Nachlässe: bei Abnahme innerhalb eines Kalenderjahres
3 % ab 2 Anzeigen, 6 % ab 4 Anzeigen, 10 % ab 6 Anzeigen.



Erscheinung, Anzeigenpreise

Verlagsangaben

Herausgeber
GL Verlags GmbH • Hermann-Löns-Straße 81 • 51469 Bergisch Gladbach
Telefon: O 22 O2 /28 28 - 0 • Telefax: O 22 O2/ 28 28 22 • www.glverlag.de

Anzeigenberatung
Frank Kuckelberg (verantwortlich), Telefon: 0 22 02 - 28 28 0  
E-Mail: f.kuckelberg@glverlag.de
knippen media, Telefon: 0 21 73 - 3 99 53 16
E-Mail: knippen@knippen-media.de

GL&Lev kontakt – Das Wirtschaftsmagazin für Unternehmer  
im Rheinisch-Bergischen Kreis & Stadt Leverkusen.
Das BUSINESS-TO-BUSINESS-Medium erscheint alle zwei Monate und beinhaltet 
regio nale Informationen aus Wirtschaft und Kommunen für Unternehmer sowie 
praktische Tipps für Steuer, Recht und Finanzen.  
GL&Lev kontakt erreicht personalisiert per Post Geschäftsführer und Inhaber von über 
15.000 Unternehmen im Rheinisch-Bergischen Kreis und Leverkusen. Zusätzlich liegt das 
Wirtschaftsmagazin bei den Wirtschafts förderungen, Rathäusern, Geldinstitutionen und 
Technologie- und Gewerbeparks aus.

Auflage:
18.000 Exemplare 

6x jährlich
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BERGISCH GLADBACH
Konzern M-real will sein 
Werk Gohrsmühle verkau-
fen oder stark verkleinern

BURSCHEID
Traditionelle Umwelttage der 
Stadt wecken immer mehr 
überregionales Interesse

KÜRTEN
Jetzt kann auch die Stock-
hausengemeinde endlich ihre 
Ehrenamtskarte ausgeben

LEICHLINGEN
Das IHK-Wirtschaftsgremi-
um feierte in Burg Haus Vorst 
sein 30jähriges Bestehen

ODENTHAL
Altenberger Kultursommer 
wartet wieder mit attrak-
tivem Programm auf

OVERATH
Die umstrittene Turnhalle 
wird nun doch verkleinert, 
aber auch gebaut

RÖSRATH
Aggerverband: Geplante 
Gewerbeausdehnung liegt 
im Überflutungsgebiet

WERMELSKIRCHEN
Monatelange Behinderung  
für Autofahrer in der 
Ortsdurchfahrt Tente

LEVERKUSEN
Sparkasse setzt auf online-
banking und erweitert ihren 
Internet-Service
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Ausgabe  Postzustellung  Anzeigenschluss

01 Nov./Dez. 15.11.2011 25.10.2011
01 Jan./Feb. 15.01.2012 20.12.2011
02 März/April 15.03.2012 25.02.2012
03 Mai/Juni 15.05.2012 25.04.2012
04 Juli/Aug. 15.07.2012 25.06.2012
05 Sept./Okt. 15.09.2012 25.08.2012
06 Nov./Dez. 15.11.2012 25.10.2012

01 Jan./Feb. 15.01.2013 20.12.2012

Format s/w Preis € 4-farbig Preis €
  1/1 Seite 2.500, 2.900,
  1/2 Seite 1.300, 1.780,
  1/3 Seite 900,- 1.380,
  1/4 Seite 720,- 960,-
  1/6 Seite 490,- 730,-
  1/8 Seite 380,- 500,-
1/16 Seite 230,- auf Anfrage

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

PR-Seiten inklusive redaktioneller Bearbeitung und Fotos auf Anfrage.

Bei Erweiterung Ihres Anzeigenauftrages auf SU kontakt erhalten Sie 
auf die zusätzlich gebuchte Anzeige (Anzeigenformat + Inhalt identisch) 
einen Zweitbelegungsrabatt von 40 Prozent.

Gesamtauflage von SU kontakt und GL&Lev kontakt: 36.000 Exemplare

--
--
-



1/3 Seite hoch
S: 93 x 175 mm
1/3 Seite quer
S: 190 x 90 mm

1/8 Seite quer
S: 93 x 65 mm
1/8 Seite hoch
S: 45 x 134 mm

1/16 Seite quer
S: 93 x 30 mm
1/16 Seite hoch
S: 45 x 65 mm

1/4 Seite hoch
S: 93 x 130 mm
1/4 Seite quer
S: 190 x 65 mm

1/6 Seite
S: 93 x 90 mm

Technische Daten, Sonderkonditionen, Anzeigenformate                                            
 ev kontakt       

Formatangaben
Alle Anzeigenformate sind in Breite x Höhe angegeben.  
Die Beschnittzugabe bei angeschnittenen Anzeigen beträgt 3 mm an allen Seiten.

S: Satzspiegelformat
A: Anschnittformat

Heftformat: 210  x 285 mm
Satzspiegel: 190 x 270 mm

Anzeigen-Datenformate
EPS und PDF (mit eingebundenen Schriften), TIFF. 
Enthaltene Bilder mit einer Auflösung von min. 300 dpi.

Datenträger
CD, DVD oder Datenversand direkt per E-Mail.

Druckunterlagen Anlieferung
GL Verlags GmbH
Hermann-Löns-Straße 81
51469 Bergisch Gladbach
Tel.: 0 22 02 / 28 28 0
Fax: 0 22 02 / 28 28 22
anzeigen@glverlag.de

Druckunterlagenschluss
Spätester Anliefertermin ist immer der 25. des Vormonats.  
Bitte beschriften mit GL&Lev kontakt Ausgabe …

Beilagen, Beikleber oder Beihefter
auf Anfrage.

Platzierungszuschläge
Titelbelegung nicht möglich.
20 % für 2. Umschlagseite, 10 % für 3. Umschlagseite,
25 % für 4. Umschlagseite, 5 % für sonstige Platzierungen.

Nachlässe: bei Abnahme innerhalb eines Kalenderjahres
3 % ab 2 Anzeigen, 6 % ab 4 Anzeigen, 10 % ab 6 Anzeigen.

1/2 Seite quer
S: 190 x 130 mm
A: 210 x 140 mm
+ 3 mm Anschnitt

1/1 Seite
S: 190 x 270 mm
A: 210 x 285 mm 
+ 3 mm Anschnitt

1/2 Seite hoch
S: 93 x 265 mm
A: 105 x 285 mm
+ 3 mm Anschnitt





Technische Daten, Sonderkonditionen, Anzeigenformate                                  
  

Heftformat: 205  x 285 mm
Satzspiegel: 184 x 269 mm

Anzeigen-Datenformate
EPS und PDF (mit eingebundenen Schriften), TIFF.   
Enthaltene Bilder mit einer Auflösung von min. 300 dpi.

Datenträger
CD, DVD oder Datenversand direkt per E-Mail.

Druckunterlagen Anlieferung
GL Verlags GmbH
Hermann-Löns-Straße 81
51469 Bergisch Gladbach
Tel.: 0 22 02 / 28 28 0
Fax: 0 22 02 / 28 28 22
anzeigen@glverlag.de

Druckunterlagenschluss
Spätester Anliefertermin ist immer der 20. des Vormonats.  
Bitte beschriften mit GL KOMPAKT Ausgabe …
 
Beilagen, Beikleber oder Beihefter
auf Anfrage.
Farbzuschläge: 4c ohne Zuschlag
Sonderfarben/Sondergrößen auf Anfrage.

Platzierungszuschläge
Titelbelegung nach Absprache.
20 % für 2. Umschlagseite, 10 % für 3. Umschlagseite,
25 % für 4. Umschlagseite, 5 % für sonstige Platzierungen.

Nachlässe bei Abnahme innerhalb eines Kalenderjahres
3 % ab 4 Anzeigen, 5 % ab 6 Anzeigen,
7 % ab 8 Anzeigen, 10 % ab 10 Anzeigen.

1/1 Seite
S: 184 x 269 mm
A: 205 x 285 mm 
+ 3 mm Anschnitt

1/2 Seite hoch
S: 90 x 269 mm
A: 102,5 x 285 mm
+ 3 mm Beschnitt

1/2 Seite quer
S: 184 x 132 mm
A: 205 x 140 mm
+ 3 mm Beschnitt

1/3 Seite hoch
S: 90 x 178 mm
1/3 Seite quer
S: 184 x 87 mm

1/4 Seite hoch
S: 90 x 132 mm
1/4 Seite quer
S: 184 x 64 mm

1/6 Seite
S: 90 x 87 mm

1/8 Seite quer
S: 90 x 64 mm
1/8 Seite hoch
S: 43 x 132 mm

1/16 Seite quer
S: 90 x 30 mm
1/16 Seite hoch
S: 43 x 64 mm

Formatangaben
Alle Anzeigenformate sind in Breite x Höhe angegeben.  
Die Beschnittzugabe bei angeschnittenen Anzeigen beträgt 3 mm an allen Seiten.

S: Satzspiegelformat
A: Anschnittformat

„Wir sind Bergisch Gladbach“  
GLKOMPAKT



ALLGEMEINE GEScHäFTSBEDINGUNGEN

 1.  „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentli-
chung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbetreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck 
der Verbreitung.

 2.  Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen 
eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit 
Erscheinender ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen 
und veröffentlicht wird.

 3.  Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch 
über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

 4.  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbescha-
det etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme 
entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt 
im Risikobereich des Verlages beruht.

 5.  Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten 
Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag 
eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise 
nicht auszuführen ist.

 6.  Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom 
Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

 7.  Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – wegen des Inhalts, 
der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzu-
lehnen, wenn deren Inhalte gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für 
den Verlag unzumutbar ist. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

 8.  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftrag-
geber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich 
Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckun-
terlagen gegebenen Möglichkeiten.

 9.  Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzei-
ge Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck 
der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist 
die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgän-
gigmachung des Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertrags-
abschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen. Schadenser-
satzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens 
und auf das für die betreffende Anzeige zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des 
Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen 
des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag dar-
über hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten 
die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden 
Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier 
Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

 10.  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Rich-
tigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehler, die ihm innerhalb der bei der Übersen-
dung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

 11.  Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort nach Veröffentlichung der Anzeige über-
sandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu 
bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachläs-
se für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

 12.  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zah-
lungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen 
Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist 
der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne 

Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich 
offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

 13.  Der Verlag liefert mit der Rechnung einen Anzeigenbeleg.
 14.  Kosten für die Anfertigung von Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebli-

che Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.
 15.  Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung 

hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der 
Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die 
durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften  gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage 
des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung 
berechtigter Mangel, wenn sie bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 20% beträgt. Darüber hinaus sind bei den 
Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der 
Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten  konnte.

 16.  Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit An-
sprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nichtkauf-
leuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nichtkaufleu-
ten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages 
vereinbart.

  ZUSäTZLIcHE GEScHäFTSBEDINGUNGEN DER GL VERLAGS GMBH
 1.  Abbestellungen von Anzeigen-, Beihefter- und Beilagenaufträgen müssen bis zum Anzeigenschluss schriftlich erfolgen. 

Der Verlag kann die entstandenen Satz- bzw. Produktionskosten dem Auftraggeber in Rechnung stellen.
 2.  Können Mängel an den Druckunterlagen nicht sofort erkannt werden, sondern stellen sie sich erst beim Druck heraus, 

so hat der Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche.
 3.  Bei 4c-Anzeigen ist ein verbindlicher Farbandruck zu liefern.
 4.  Digital angelieferte Druckunterlagen müssen unseren gesondert formulierten Anforderungen entsprechen. Nur dann 

gewährleistet der Verlag den einwandfreien Druck der Anzeige.
 5.  Platzierungsbestätigungen – außer bei fest bestätigten Vorzugsplätzen – gelten nur unter Vorbehalt und können aus 

technischen Gründen geändert werden. In solchen Fällen kann der Verlag nicht haftbar gemacht werden.
 6.  Anzeigen von Handel, Handwerk und Gewerbe aus dem Verbreitungsgebiet des Magazins werden zu den Preisen 

für Ortskunden berechnet. Bei Auftragserteilung über Werbungsmittler erfolgt die Annahme und Berechnung zu den 
jeweiligen Grundpreisen.

 7.  Alle gegenwärtigen und künftigen Forderungen der Agentur gegenüber ihrem Auftraggeber, betreffend die Insertion 
und eventuelle Zusatzkosten, sind an den Verlag abgetreten. Die Agentur ist ermächtigt, die abgetretene Forderung 
so lange einzuziehen, wie sie der vertragsgemäßen Zahlungspflicht dem Verlag gegenüber nachkommt. Der Verlag ist 
grundsätzlich berechtigt, die Abtretung offenzulegen und die Forderung selbst einzuziehen.

 8.  Werbeagenturen und Werbungsmittlern ist es untersagt, die vom Verlag gewährten Mittlergebühren ganz oder teilwei-
se an ihre Auftraggeber weiterzugeben.

 9.  Der Verlag speichert die im Verkehr mit den Geschäftspartnern relevanten Daten zwecks Verarbeitung im automatisier-
ten Verfahren.

 10.  Bei Änderungen der Anzeigenpreise treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden Aufträgen sofort in Kraft, wenn 
nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen wurde.

 11.  Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur 
Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag vom Anspruch Dritter freizu-
stellen, der diesen aus der Ausführung des Auftrages, auch wenn er storniert sein sollte, gegen den Verlag erwächst. 
Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt 
werden, es seidenn, die Anzeige verstößt in grober Weise erkennbar gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen. 
Erscheinen stornierte Anzeigen, so entstehen dem Auftraggeber daraus keinerlei Ansprüche gegen den Verlag.


